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Erster Blrgermeister Uwe Gerlsbeck eroffnet um 19:30 Uhr die Offentliche Sitzung des
Gemeinderates Kirchdorf a. d. Amper, begrif3t alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemafile
Ladung und Beschlussfahigkeit des Gemeinderates Kirchdorf a. d. Amper nach Art. 47 Abs. 2 und
3 GO fest. Ebenso, dass Zeit, Ort und Tagesordnung gemafR Art. 52 GO ortsiblich
bekanntgegeben worden sind.

OFFENTLICHE SITZUNG

1 Zustimmung zum Sitzungsprotokoll der 6ffentlichen Sitzung vom
14.09.2021
Sachverhalt:

Herr Steinberger bittet um Berichtigung des Protokolls unter TOP O 6 Verschiedenes. Zu seiner
Anfrage wird folgende Ergédnzung in das Protokoll aufgenommen:

,Die Ortlichkeit wird ferner mit dem IB Wipflerplan besichtigt und aufgenommen werden.*
Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper stimmt dem Protokoll der o6ffentlichen
Sitzung vom 14.09.2021 ohne Einwendungen zu.

Abstimmungsergebnis: Ja 16 Nein O Pers. beteiligt 0

2 Bauantrage

2.1 Kirchdorf: Am Wiesengrund: Neubau eines Einfamilienhauses mit
Garage

Sachverhalt:

Es wurde ein Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage in Kirchdorf, Am
Wiesengrund, FINr. 673/13 gestellt. Das Grundstick liegt im Bereich des Bebauungsplanes
Kirchdorf-Zentrum.

Zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes wurde als Ausnahme eine Abweichung der
festsetzen Baugrenzen beantragt (s. Anlage). In dem Bereich wurde bereits mehrmalig einer
Verschiebung der Baugrenze zugestimmt. Z.B. Von-Doéllen-Str. 16 und 18 und der Verschiebung
der Garage wurde bereits 6-mal zugestimmt. Die Abstandsflachen wurden It. Antragstellung
unserer Satzung Uber die abweichenden Mal3e der Abstandsflachentiefe der Gemeinde Kirchdorf
angepasst. Die Verwaltung schlagt daher vor, der Ausnahme zum Bebauungsplan zuzustimmen.

Eine weitere Ausnahme stellt die Terrasseniberdachung mit einer Tiefe von 2,88 m dar (s.
Anlage). Lt. Bebauungsplan Nr. 4.7 der Festsetzungen ist hier eine max. Breite von 1,20 m fur eine
Balkoniiberdachung erlaubt. Davon sind 2 m nicht mehr innerhalb der Baulinie. Allerdings wurde
der Abstand zum Nachbargrundstiick eingehalten, so dass nach Ansicht der Verwaltung dieser
Ausnahme ebenfalls zugestimmt werden kann.

Die zulassige Wandhohe von 6,20 m und die Dachneigung von 35° wurden nicht Giberschritten. Die
Dachfarbe geht aus der Beschreibung nicht hervor und wurde auch nicht als Ausnahme zum
Bebauungsplan aufgenommen. Lt. Bebauungsplan ist hier Ziegelware oder Betondachsteine in
Naturrot zu verwenden. Das Landratsamt wird gebeten, dies im Genehmigungsbescheid
aufzunehmen.

offentliche Sitzung des Gemeinderates Kirchdorf a. d. Amper vom 12.10.2021 Seite 158



Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper stimmt dem Bauantrag zum Neubau eines
Einfamilienhauses mit Garage in Kirchdorf, Am Wiesengrund, FINr. 673/13 zu.

Abstimmungsergebnis: Ja 15 Nein 0 Pers. beteiligt 1

2.2 Kirchdorf: RomerstralRe: Neubau eines Betriebsleiterwohnhauses

Sachverhalt:

Es wurde ein Bauantrag zum Neubau eines Betriebsleiterwohnhauses in Kirchdorf, Romerstral3e,
FINr. 400/5 eingereicht. Das Bauvorhaben befindet sich im Bereich des Bebauungsplans
.Gewerbegebiet* in Kirchdorf. In diesem Bereich ist ein Wohnhaus ausnahmsweise zulassig, wenn
es sich u.a. um den Betriebsinhaber handelt, was hier der Fall ist. Aul3erdem muss das Wohnhaus
in der Grundflache und Baumasse untergeordnet sein.

Der Bauantrag wurde im Genehmigungsfreistellungsverfahren eingereicht, wird jedoch aus
folgenden Grunden im Genehmigungsverfahren behandelt:

1. Alter Bauantrag wurde ebenfalls im Genehmigungsverfahren behandelt.
2. Im Altbestand befindet sich bereits eine Wohneinheit, die mit Bau und Einzug in den
Neubau nicht mehr als Wohneinheit genutzt werden darf.

Der Altbestand weif3t eine Grundflache von 557 m? auf. Demgegenuber steht das Wohnhaus mit
einer Grundflache von 333 m2 (inkl. Mauern und eingezogener Terrasse). Der umbaute Raum
betragt It. Berechnung im Neubau 2028,44 m3. Der Altbestand wurde mit 3188,52 m3 angegeben.
Das Gewerbe ist somit nach wie vor groRer als das Wohnhaus. Voraussetzung ist, dass die
bisherige Wohnung im Obergeschoss des Bestandes als Lagerflache fur den Weinhandel um
genutzt wird, wie in der Beschreibung dargelegt wurde. Bereits in der Baugenehmigung von 2004
wurde aufgenommen, dass das Obergeschoss des damals beantragten Lager- und Birohauses
nicht mehr als Wohnflache genutzt werden darf, wenn ein Wohnhaus auf dem Grundsttick errichtet
wird. Dies sollte in der neuen Baugenehmigung fiur das Wohnhaus ebenfalls mit aufgenommen
werden.

Lt. Stellplatznachweis (s. Anlage) sind insgesamt 7 Stellplatze vorhanden. Bendtigt werden It.
Stellplatzsatzung der Gemeinde Kirchdorf 5 Stellplatze.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper stimmt dem Bauantrag zum Neubau eines
Betriebsleiterwohnhauses in Kirchdorf, Romerstral3e, FINr. 400/5 zu.

In der Baugenehmigung soll aufgenommen werden, dass das Obergeschoss im Altbestand nicht
mehr als Wohnflache genutzt werden darf, wenn der Neubau bezugsfertig ist.

Abstimmungsergebnis: Ja 16 Nein O Pers. beteiligt O

2.3 Norting: Minchner Stral3e: Antrag auf Vorbescheid zum Abbruch
einer Garage und Neubau von 2 Mehrfamilienhausern mit Tiefgarage

Sachverhalt:

Es wurde ein Antrag auf Vorbescheid zum Abbruch einer Garage und Neubau von 2
Mehrfamilienhdusern mit Tiefgarage in Norting, Munchner StralRe, FINr. 1323/2 gestellt. Das
Bauvorhaben liegt im Auf3enbereich. Daher hat der Antragsteller in seinem Fragenkatalog zum
Vorbescheid u.a. angefragt, ob dem Erlass einer Einbeziehungssatzung nach 8 34 Abs. 4 Nr. 3
BauGB zugestimmt wird (s. Anlage).
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Der Birgermeister hat den Antrag auf Vorbescheid mit dem Landratsamt besprochen. Eine
Abrundung der bestehenden Ortschaft ist hier nicht gegeben. Eine Einbeziehungssatzung kommt
daher nicht in Frage.

Es wird daher vorgeschlagen, den Antrag auf Vorbescheid abzulehnen.

Auf Nachfrage von Herrn Firlus antwortet der Vorsitzende, dass sowohl das Landratsamt Freising
als auch die Gemeinde die Auffassung vertreten, dass sich beide Antrége des Antragstellers im
AulRenbereich befinden und daher nicht genehmigungsfahig sind.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper stimmt dem Antrag auf Vorbescheid zum
Neubau von zwei Mehrfamilienhdusern mit Tiefgarage auf FINr. 1323/2, Gemarkung Kirchdorf
nicht zu.

Abstimmungsergebnis: Ja 16 Nein O Pers. beteiligt 0

2.4 Norting: Minchner Strafl3e: Antrag auf Vorbescheid zum Abbruch
einer Garage und Neubau eines Mehrfamilienhauses

Sachverhalt:

Es wurde ein Antrag auf Vorbescheid zum Abbruch einer Garage und Neubau eines
Mehrfamilienhauses in Noérting, Minchner StralRe, FINr. 1323/2 gestellt. Das Bauvorhaben liegt
zum Teil im Aul3enbereich. Wie im vorangegangen TOP kommt eine Einbeziehungssatzung nach
§ 34 BauGB nicht in Frage. Die Ubrigen Fragen des Antragstellers erlibrigen sich damit.

Es wird vorgeschlagen den Bauantrag abzulehnen.

Auf Nachfrage von Herrn Firlus antwortet der Vorsitzende, dass sowohl das Landratsamt Freising
als auch die Gemeinde die Auffassung vertreten, dass sich beide Antrdge des Antragstellers im
AulRenbereich befinden und daher nicht genehmigungsfahig sind.

Herr Heyne mdchte zur Klarstellung wissen, ob das Landratsamt den Antrag ablehnen wird, wenn
die Gemeinde das Einvernehmen erteilen wirde? Der Vorsitzende bestatigt, dass das LRA
Freising im hiesigen Fall den Antrag ablehnen und das gemeindliche Einvernehmen ersetzen
wirde.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper stimmt dem Antrag auf Vorbescheid zum
Neubau eines Mehrfamilienhauses auf FINr. 1323/2, Gemarkung Kirchdorf a. d. Amper nicht zu.

Abstimmungsergebnis:  Ja 16 Nein O Pers. beteiligt O

2.5 Helfenbrunn: Untere DorfstrafRe: Neubau eines Einfamilienhauses mit
Technikraum und Carport

Sachverhalt:

Es wird der Neubau eines Einfamilienhauses mit Technikraum und Carport in Helfenbrunn, Untere
DorfstralRe, FINr. 3126/7 beantragt. Das Grundsttick liegt in einem Bereich ohne Bebauungsplan,
aber im Innenbereich. Aufgrund der geringen H6he und der Grundflache fligt sich das
Bauvorhaben in die ndhere Umgebung ein. Da sich auf dem Grundstlick bereits ein Wohnhaus
befindet, ist die Erschliel3ung beziiglich Wasser und Abwasser gesichert.
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Lt. Planer wurden die Abstandsflachen nach unserer Satzung eingehalten. Die genaue Prufung der
Abstandsflachen fuhrt das Landratsamt Freising durch. Nach Ansicht der Verwaltung kann dem
Bauvorhaben zugestimmt werden.

Herr Gerlsbeck erlautert, dass man das Landratsamt darauf hinweisen werde, dass durch den
Antragsteller noch ein Stellplatz hachgewiesen werden muss. Weiter wird man dem Landratsamt
die Frage mitgeben, ob der beantragte Technikraum an der Grenze stehen darf.

Auf Nachfrage von Herrn Schmitz teilt der Vorsitzende mit, dass die ErschlieBung fur Wasser und
Abwasser vom Bestand her erfolgt. Die ErschlieRung des Bauvorhabens mittels Strom und
Telekommunikation ist bereits im Zuge der Dorferneuerung erfolgt. Herr Schmitz bittet darum, den
Bauherrn darauf hinzuweisen, dass die Dachziegel in rot ausgefuhrt werden sollten. Der
Vorsitzende sichert dies zu.

Herr Springer fragt, ob die Zufahrt Giber den StraRenstich erfolgt. Herr Gerlsbeck antwortet hierzu,
dass die Zufahrt tiber das Bestandsgrundsttick erfolgen wird.

Herr Heyne regt an, den Vorbehalt hinsichtlich des fehlenden Stellplatznachweises in den
Beschluss mit aufzunehmen.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper stimmt dem Bauantrag zum Neubau eines
Einfamilienhauses mit Technikraum und Carport auf FINr. 3126/7 unter der Bedingung zu, dass
der Stellplatznachweis erbracht wird.

Abstimmungsergebnis: Ja 16 Nein 0 Pers. beteiligt 0

3 Antrag der Fraktion Biindnis 90 / Die Grinen BG/03/2021.:

Stadtebaulicher Rahmenplan zur ortsvertraglichen Entwicklung von
Kirchdorf an der Amper und dazugehoriger Ortsteile

Sachverhalt:

Antrag BG/03/2021 02.10.2021
Fraktion Biindnis 90/DIE GRUNEN im Gemeinderat Kirchdorf an der Amper
Antrag zur Gemeinderatssitzung am 12.10.2021

Sachverhalt/Antrag: Stadtebaulicher Rahmenplan zur ortsvertraglichen Entwicklung von Kirchdorf an
der Amper und dazugehdoriger Ortsteile

Der Gemeinderat moge beschliellen:

Die Verwaltung wird beauftragt, in den Haushaltsentwurf 2022 die Kosten fiir die Erstellung eines
stadtebaulichen Rahmenplanes einzustellen und zu diesem Zweck Kostenrecherche fiir die Unterstiitzung
durch externe Expertise zu betreiben.

Begriindung:

Damit Kirchdorf und die umgebenden Ortsteile in ihrem Charme erhalten bleiben, haben die Referenten
des Amtes fir Landliche Entwicklung, die die Gemeinderatsklausur begleitet haben, uns dringend geraten,
die Erstellung eines Rahmenplanes zur ortsvertraglichen Entwicklung zu fokussieren. Da bisher keine
zusammenhadngende stadtebauliche Betrachtung zu Kirchdorf existiert (der FNP ist veraltet), ist dies
tatsachlich auch geboten.
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So kénnen die Strukturen, Eigenheiten und Charakteristika erfasst — und Schlussfolgerungen gezogen
werden, die sicherstellen, dass unsere (Teil-)Orte ihre Seele bewahren und gleichzeitig eine behutsame
Entwicklung beschreiten.

Flr das dritte Jahr dieser Gemeinderatsperiode (2022) sollten wir uns daher dieses Projekt und die dafir
notigen Kosten einer externen Begleitung einplanen.

Fur Biindnis 90/DIE GRUNEN

Martin Heyne

Nachdem mit Gemeinderatsbeschluss vom 27.07.2021 festgelegt wurde, dass die Gemeinde Kirchdorf
zuklnftig Einbeziehungssatzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB zulassen wird, ist daflr das ganze
Gemeindegebiet zu betrachten, wo sich der Gemeinderat vorstellen kann, mit einer entsprechenden
Satzung Baurecht zu schaffen. Wir haben uns deshalb auch bei Gemeinden in der ndheren Umgebung
umgehort, wie diese bei Einbeziehungssatzungen vorgehen.

Die Einbeziehungssatzung soll auch ein Instrument sein, um geeignete Flachen fir die Deckung des
Wohnbedarfs fiir die ortliche Bevolkerung zu schaffen, da es immer schwieriger wird im Speckgtrtel von
Minchen fiir die einheimische Bevolkerung Baugrundstiicke zu erwerben. Es sollte aber vermieden
werden, dass die Einbeziehungssatzung bei Miet- und Spekulationsobjekten verwendet wird. Dazu sind die
Eckdaten in einem Grundsatzbeschluss festzustellen und ein Ankaufsrecht durch die Gemeinde notariell zu
sichern. Folgende Punkte kdnnten aufgenommen werden:

- Stadtebaulicher Vertrag zur Kostenlibernahme samtlicher Ausgaben der Gemeinde

- Das Baurecht wird fiir einen einheimischen Grundstiickseigentiimer bzw. dessen Familie geschaffen

- Verpflichtung innerhalb von Jahren ein Geb&ude zu errichten

- Der Eigentlimer oder dessen Familie verpflichtet sich das bezugsfertige Gebdaude ___ Jahre selbst
zu bewohnen

- Der Gemeinde Kirchdorf steht ein Vorkaufsrecht in Héhe von 75 % des aktuellen Preises gemald
Bodenrichtwerteliste vom Landratsamt Freising zu.

- Das Ankaufsrecht wird notariell geregelt und analog zum Einheimischenmodell auf 15 Jahre
beschrankt. Die Kosten der Urkunde tragt der Eigentiimer.

- Beschrankung des Baurechts auf m?2.

Eine Nachbargemeinde hat u. a. oben genannte Punkte in einem Grundsatzbeschluss festgelegt. Nach
Ansicht der Verwaltung ist es unbedingt erforderlich die entsprechenden Rahmenbedingungen festzulegen
und ein Ankaufsrecht notariell zu sichern, um Ungerechtigkeiten gegeniiber den Grundstiickseigentliimern
bei Schaffung von Baurecht im Rahmen eines Bebauungsplanes zu vermeiden.

Der Grundsatzbeschluss wird noch genauer ausgearbeitet und mit einem Notar besprochen (was ist
rechtlich méglich) und anschlieRend dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt. Auch der stadtebauliche
Vertrag zur Kostenlibernahme muss noch genau ausformuliert werden.

Den stadtebaulichen Rahmenplan auszuweiten und somit einen Ersatz fir den Flachennutzungsplan zu
schaffen sieht die Verwaltung als nicht notwendig an, da sich die Bauantrdge, die nicht die Bebauungsplane
der Gemeinde Kirchdorf betreffen in Grenzen halten und der Aufwand und die Kosten dafiir nicht im
Verhaltnis stehen. Des Weiteren muss sich das Bauvorhaben in die Eigenart der ndheren Umgebung
einfiigen und die ErschlieBung gesichert sein und das Ortsbild darf nicht beeintrachtigt werden (§ 34 Abs. 1
BauGB). Damit ist bereits gesetzlich sichergestellt, dass der dorfliche Charakter erhalten bleibt.

Die Gemeinde regelt und steuert durch Bauleitplanung wo und wie gréRere bauliche Entwicklungen im
Gemeindegebiet erfolgen. Da aufgrund des Entwicklungsgebotes (vgl. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB)
Bebauungspldne stets aus dem Flachennutzungsplan entwickelt werden missen, wird bei der Aufstellung
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eines Bebauungsplans ohnehin fiir dessen kinftigen Umgriff der Flachennutzungsplan — von dem eine
Rahmenplanung mit Bindungswirkung fiir die Gemeinde ausgeht — stets Uberarbeitet.

Der Vorsitzende erldutert den Antrag der Fraktion Biindnis 90 / Die Griinen. Aus seiner Sicht sowie aus Sicht
der Verwaltung sieht er keinen groReren Nutzen in der Erstellung eines stadtebaulichen Rahmenplans. Wie
in der Vorlage geschildert, regelt und steuert die Gemeinde die bauliche Entwicklung durch Bauleitplanung.

Herr Heyne erlautert den Antrag der Fraktion Biindnis 90 / Die Griinen und fasst zusammen, dass man bei
der Klausur des Gemeinderats festgelegt hat, eine ganzheitliche und tiefgreifende Betrachtung der
Ortsentwicklung anzustreben. Derzeit sind keine grundlegenden strategischen Betrachtungen vorhanden.
Der Flachennutzungsplan ist bekanntlich veraltet. Aus Sicht der Fraktion ist daher jetzt der richtige
Zeitpunkt, eine Zukunftsbetrachtung anzustoBen. Was die Haushaltsthematik betrifft, flihrt Herr Heyne aus,
dass der Antrag lediglich eine Kostenrecherche vorsieht. Erst auf der Basis konkreter Zahlen soll eine
Entscheidung lber die Durchfiihrung dieses Projekts getroffen werden. Weiter weist Hr. Heyne darauf hin,
dass die Erstellung eines stadtebaulichen Rahmenplanes liber das Amt fiir Landliche Entwicklung geférdert
wird.

Auch Frau Milburn bekraftigt fur die Fraktion Blindnis 90 / Die Griinen nochmals, dass jetzt die
Weichenstellungen fiir die Zukunft getroffen werden sollten, da es sonst zu visionslos ist.

Beschluss:

Die Aufstellung eines stadtebaulichen Rahmenplanes wird als nicht notwendig erachtet, da die
Gemeinde durch Bauleitplanung regelt und steuert wo und wie gréRere bauliche Entwicklungen im
Gemeindegebiet erfolgen.

Abstimmungsergebnis:  Ja 12 Nein 4 Pers. beteiligt O

4 Haushalt

4.1 Entscheidung Uber den Einbau einer Glastrennwand im Birgerbiiro

Sachverhalt:

Im Gemeinderat wurde in der Vergangenheit aufgrund von Nachfragen bereits mehrfach berichtet,
dass hinsichtlich eines méglichen Einbaus einer Glastrennwand fur das Birgerbiro im Rathaus
bisher kein Gemeinderatsbeschluss besteht. (Ein solcher Beschluss konnte trotz Durchsicht aller in
Frage kommender Beschlussbtiicher und Beschlussausziige nicht durch die Verwaltung gefunden
werden). Entsprechend der LOP hat sich der Gemeinderat daher nunmehr mit dem offenen Punkt
zu befassen und eine Entscheidung zu treffen, ob im Burgerbiiro nachtraglich eine Glastrennwand
zwischen den beiden Arbeitsplatzen nachgerustet werden soll.

Nach einer von der ehemaligen Bauamtsleitung aufgestellten Grobkostenschatzung wirde der

nachtragliche Einbau der Glastrennwand einen finanziellen Aufwand von 30.000 € - 50.000 €
ausmachen.
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Aus Sicht der Verwaltung ist von der Nachristung der Glastrennwand im Burgerbiro abzusehen,
da diese aus datenschutzrechtlichen Griinden nicht notwendig ist. Bei einer Besichtigung im
Rathaus hat unser Datenschutzbeauftragter, Herr Kremer, die Arbeitsplatze im Burgerbiro fur in
Ordnung befunden. Die Mitarbeiter der Verwaltung wiinschen nach einer erneuten Befragung vom
Marz 2021 keine Glastrennwand im Birgerbiro, da diese die Arbeitsablaufe teilweise erschweren
wuirde. Die Organisation und Arbeitsablaufe haben sich seit der Inbetriebnahme des Burgerblros
im Marz 2018 eingespielt.

Im Rathaus hat die Behebung der festgestellten Brandschutzméngel (2. Fluchtweg aus
Sitzungssaal) oberste Prioritdét. Daher sollten die Haushaltsmittel fir die zwingend
vorzunehmenden Brandschutzmalinahmen eingestellt werden.

Der Vorsitzende erlautert die Vorlage und fuhrt aus, dass mit dem Einbau einer Glastrennwand ein
Raum deutlich verkleinert werden wurde. Hierdurch ergeben sich fur die Nutzung wieder
Probleme. Weiter misste eine Trockenbauwand eingezogen werden, um den
Schallschutzanforderungen zu gentigen.

Hr. Achatz ergénzt, dass das vorhandene Besprechungszimmer fir datenrelevante Gesprache
genutzt werden kann.

Herr Schmitz erinnert daran, dass urspringlich aus Datenschutzgrinden ein getrenntes
Birgerblro seitens des Rates angedacht war. Diese Trennung wurde bis heute nicht umgesetzt.
Weiter moniert Hr. Schmitz, dass seit finf Jahren kein Angebot fur die MalRnahme eingeholt
wurde. Er ist aus seiner Sicht nach wie vor fur die Trennwand, da man so ein besseres Gefuhl
beim Vortragen seiner Anliegen hat. Die kalkulierten Kosten von 30.000 € - 50.000 € sind seiner
Meinung nach viel zu hoch gegriffen.

Auch Frau Horand muss feststellen, dass der Gemeinderat in dieser Sache hingehalten wurde.
Aber sie muss auch sagen, dass nun eine Unterstitzung fur die Trennwand aus ihrer Sicht nicht
mdglich ist, da diese nach Einschatzung unserer Datenschutzbeauftragten nicht nétig ist. Schon
aus finanzieller Sicht kann sie die Trennwand daher nicht unterstitzen.

Der Vorsitzende entschuldigt sich fir den langwierigen Prozess in dieser Sache und ,nimmt den
Ruffel an®.

Beschluss:

Das Birgerbiro des Rathauses Kirchdorf a. d. Amper wird nachtréaglich mit keiner Glastrennwand
zwischen den beiden Arbeitsplatzen versehen, da hierzu aus derzeitiger Sicht sowohl rechtlich wie
fachlich keine Veranlassung besteht.

Abstimmungsergebnis:  Ja 13 Nein 3 Pers. beteiligt O

4.2 Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung fir die Ortsfeuerwehren

Sachverhalt:

Im Haushalt 2021 wurden unter den HHST. 1.1311.9350, 1.1312.9350 und 1.1313.9350 Mittel fur
die zweite Teillieferung der zu erneuernden Einsatzkleidungen eingestellt.

Bei der Ausschreibung im vergangenen Jahr ging die Fa. Brandschutzdienstleistungen Graf als
wirtschatftlichster Bieter fur die Beschaffung der Einsatzkleidung vom Hersteller S-Gard hervor. Die
Feuerwehren Kirchdorf und Wippenhausen haben bereits ihre ersten Lieferungen erhalten. Fir die
Feuerwehr Norting wird die erste Lieferung im Okt. 2021 eintreffen. Die Auslieferung der
Einsatzkleidung fur die Feuerwehr Norting hat sich Corona bedingt leider verzogert.

Nach den gemeldeten Bedarfsanforderungen fir die diesjahrige Teilbestellung an Einsatzkleidung

wurden die Angebote bei der Fa. Graf (Anlage) eingeholt. Danach ergibt sich eine
Gesamtauftragssumme von 33.781,55 €. Diese Mittel sind bei den o. g. HHST eingeplant. Da die
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Auslieferung der diesjahrigen Bestellung erst in 2022 erfolgen wird, werden bei der
Jahresrechnung 2021 Haushaltsausgabereste gebildet werden.

Hr. Haider erlautert die Beschlussvorlage und erganzt, dass die Feuerwehr Wippenhausen
beantragt hat, auch die Atemschutzgeratetrager mit einer THL-Kleidung fur THL-Einsatze
auszustatten. Dies wurde auch entsprechend von Anfang an bei der Haushaltsplanung so
bertcksichtigt. Fur die Ausstattung der Atemschutzgeratetrager mit einer THL-Kleidung gibt es
gute Grinde. So ist die Gemeinde in der Fursorgepflicht, dass auch die ATS-Trager bei
sommerlichen THL-Einséatzen eine leichtere Kleidung tragen kénnen. Stiinde keine THL-Kleidung
fur die Geratetrager zur Verfiigung kann die ATS-Kleidung eher verschmutzen und verschlei3en.
Zudem kann eine verschmutzte ATS-Kleidung in ihrer Schutzwirkung bei einem Brandeinsatz im
Innenangriff beeintrachtigt sein.

Hr. Firlus fuhrt aus, dass bei der heute eingetroffenen Lieferung der Einsatzkleidung fur die
Feuerwehr Norting lediglich 9 Stuck angekommen sind. Es mussten jedoch 12 Stick sein. Hr.
Haider sichert eine Uberprifung zu, welche Anzahl bei der 1. Bestellung in Auftrag gegeben
wurde.

Frau Horand erkundigt sich, ob die Einsatzkleidung auch fir Nachwuchskrafte beschafft wird und
ob Nachwuchs vorhanden ist. Der Vorsitzende antwortet, dass Gott sei Dank Nachwuchs
vorhanden ist und nachkommt. Weiter bestétigt Hr. Gerlsbeck, dass die neue Einsatzkleidung
entsprechend des Bedarfs fir den Nachwuchs beschafft wird.

Auf Nachfrage von Herrn Heyne antwortet Herr Haider, dass fur die Beschaffung folgende
Haushaltsmittel (einschlie3lich Reste) zur Verfiigung stehen:

Feuerwehr Kirchdorf: 1.1311.9350: 20.305,51 €
Feuerwehr Norting: 1.1312.9350: 25.000,00 €
Feuerwehr Wippenhausen: 1.1313.9350: 17.170,63 €

Beschluss:

Entsprechend der vorliegenden Angebote, Nrn. 2021092802, 2021092803, 2021092806 V.
28.09.2021 wird der Fa. Brandschutzdienstleistungen Graf, 86937 Scheuring, der Auftrag fur die
zweite Teillieferung an Einsatzkleidung fir die Feuerwehren Kirchdorf, Wippenhausen und Norting
mit der Gesamtauftragssumme von (brutto) 33.781,55 € erteilt.

Abstimmungsergebnis: Ja 15 Nein 1 Pers. beteiligt 0

5 ILE Ampertal: Informationen durch den ersten Birgermeister

Sachverhalt:

Der Vorsitzende informiert, dass die Stelle der Okomodellregion mit einer Dame neu besetzt
werden konnte. Die Referentin tritt lhre Tatigkeit ab dem 01.11.2021 an und wird sich am
09.11.2021 dem Gemeinderat vorstellen.

Kenntnis genommen

6 Verschiedenes

Bekanntgaben:

- Im Kitabereich hat sich leider nach wie vor personell noch keine Verbesserung ergeben. Es wird
weiterhin eine Erzieherin gesucht. Zudem ist eine Kraft schwanger geworden.

- Auch fir die ausgeschriebene Kammererstelle sind bis dato noch keine brauchbaren
Bewerbungen eingegangen.
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- Die Ful3gdngerampel an der Hauptstral3e steht.

- Die Mitfahrbanke und Mitfahrampeln wurden ebenfalls aufgestellt. Bei der Mitfahrbank in
Kirchdorf war bereits der erste Schaden zu verzeichnen. Hier ist ein PKW-Anhénger selbsttatig in
den Fahrradstander gefahren. Der Schaden wird Uber die Versicherung des Unfallverursachers

abgerechnet.

Anfragen:

Frau Horand:

Herr Pittner:

Herr Schmitz:

Herr Springer:

Frau Milburn:

Herr Achatz:

Auf der LOP zum Thema Bluhflachen pflegen
kann nicht alles gelesen werden. Das Fenster ist
nicht grol3 genug. Antwort Hr. Gerlsbeck: Dies wird
technisch geprft.

LOP Nr. 118 - Friedhof Kirchdorf: Frau
Horanderkundigt sich nach dem Sachstand bzgl.
Bank und Eibe. Antwort Hr. Gerlsbeck: Die Bank
wurde in die Haushaltsplanung mit aufgenommen.
Die Pflanzung der Eibe wird gepruft.

Erkundigt sich nach der Ampelschaltung u. der
LED-Lichtstarke. Antwort Hr. Gerlsbeck: Die
Ampel geht von 22:00 - 06:00 Uhr auf
Nachtbetrieb. Die LED-Lichtstarke ist nicht
veranderbar. Mit der Zeit wird die Ampel nicht
mehr so grell leuchten.

Ruckmeldung Spielplatz Hirschbachstralle: Es
wurde wie zugesagt, eine Umfrage gemacht. 6
Ruckmeldungen liegen vor. Der Vorsitzende
bittet, das weitere Vorgehen mit der Verwaltung
abzustimmen.

Bittet darum, dass bei der FuRgangerampel an der
Hauptstr. der Baum aus Richtung Helfenbrunn
kommend ausgeschnitten wird, damit die Ampel
uneingeschrankt einsehbar ist. Antwort Hr.
Gerlsbeck: Ein Ruckschnitt wird zugesichert.

Regt an, im Grinstreifen beim Kindergartenanbau
vorhandene Stempen zu entfernen. Antwort Hr.
Gerlsbek: Dies wird zugesichert.

Bietet fur die LOP-Liste technische Hilfe an.
Antwort Hr. Gerlsbheck: Das Angebot wird bei
Bedarf gerne angenommen.

Erkundigt sich nach der Birgerversammlung.
Antwort Hr. Gerlsbeck: Rechtl. ist heuer keine
Birgerversammlung notwendig. Es wird jedoch
Ende November  eine Burgerversammliung
abgehalten werden.

Spricht das Thema Forderung Kita-Leitungsbonus
an. Sie bittet darum, dass die Forderung fir das
Jahr 2022 beantragt wird. Antwort Hr. Gerlsbeck:
Er wird Fr. Thomas entsprechend instruieren.

Erkundigt sich nach dem Sachstand
Fahrradstander Kindergartenanbau. Antwort Hr.
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Gerlsbeck: Hier wird der Zaun um die Ecke
versetzt, so dass der Notausgang nicht direkt in den
Freiraum geht. Der Planerin war die Fluchttlre
ursprunglich nicht bekannt.

Herr Wildgruber: Regt an, die Schulbushaltestelle von
Geierlambach  sicherer zu gestalten. Das
Schulbus-Haltestellenschild steht schief. Antwort
Herr  Gerlsbeck: Eine  Begutachtung und
Uberprifung der Haltestelle wird zugesichert.

Bittet um Aufstellung eines Verkehrsspiegels in
Wippenhausen. Antwort Hr. Gerlsbeck: Es wird eine
Uberprifung zugesichert.

Herr Heyne: Erkundigt sich nach dem Sachstand Entwicklung
KU: Antwort Hr. Haider: Derzeit wird die
Unternehmenssatzung anhand der neuen
Mustersatzung des BayGT neu gefasst. Als neue
Unternehmensbereiche wird die PV-
Stromerzeugung, Windenergie, der Betrieb von
Wasserstofftankstellen sowie die Beschaffung und
Unterhaltung des gemeindlichen  Fuhrparks
vorgesehen. Die  Unternehmenssatzung  soll
voraussichtlich in der nachsten Sitzung vorgestellt
werden. Es ist geplant, dass Herr Popp zu den
steuerlichen Aspekten der Neuausrichtung des KU
im Gremium referiert.

Erkundigt sich nach dem Sachstand Spielplatz
Wippenhausen. Antwort Hr. Haider: Die Spielgerate
werden — wie in der LOP erwéhnt — in dieser Woche
aufgestellt.

Erkundigt sich nach dem Sachstand zu den
Geschwindigkeitsanzeigern. Antwort Hr. Gerlsbeck:
Die Anzeiger sind eingetroffen. Der erste wurde
heute bereits aufgestellt. Die restlichen werden in
den nachsten Tagen sukzessive ebenfalls
aufgestellt werden.

Erkundigt sich zum Sachstand
Geschwindigkeitsbeschrdnkung 30 Km/h  in
Schnotting. Antwort Hr. Gerlsbeck: Die Sache
bedarf noch einer Abklarung mit dem
Landratsamt.

Herr Steininger: Bittet darum, die Aufstellung eines
Verkehrsspiegels in der Haupstr. von Kirchdorf in
Hoéhe der Kirchenmauer zu prifen. Antwort Hr.
Gerlsbeck: Die Ortlichkeit wird tiberpriift.

beraten (DU)
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Mit Dank fur die gute Mitarbeit schlie3t erster Burgermeister Uwe Gerlsbeck um 20:34 Uhr die
Sitzung des Gemeinderates Kirchdorf a. d. Amper.

Fir die Richtigkeit:

Uwe Gerlsbeck Florian Haider
Erster Blurgermeister Schriftfihrung

offentliche Sitzung des Gemeinderates Kirchdorf a. d. Amper vom 12.10.2021 Seite 168



	FLD_sitextg
	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	BM_Text4
	SMC_BM_SNFUNK
	Entschuldigt
	Text
	Tagesordnung
	BM_Text2
	Betreff
	Vorlage
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Zu

